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Anlage 2 203ÜT4

raktikum

EP

S II

S IV

AP

Woche

19

32

- 10

- 2

- 3

- 7

- 4

nhalte

Allgemeine^ Einführung

Vermittlung von Basisfertigkeiten:

Fahr- und Sicherhei'tstraining *)'
Schießen/Nichtschießen
Eingriffstechniken
iport ;
[nformations- und Kommunikationstechnik
Textverarbeiturig
Erste Hilfe

Einweisung in die Aufgaben des •Laufbahnab-
schnitts II

- Wachdienst **)

- Ermittlungsdienst **)

in einer Polizeiinspektion.

Seminar "Polizeitechnik" (Anlage 4)

Verhaltenstraining in 3 Blöcken:
5-5-4 Tage

In der verbleibendenen Zeit, jedoch ver-
kürzt um die Zeit des individuellen Jah-
resurlaubs

- Wahlverwendung:

Abteilungsstab
- Führungs- und Lagedienst

PolizeiInspektion
- Führungsstelle .
- Verkehrskommissariät
- Kriminalkommissariat

Zentrale-Kriminalitätsbekämpfung
- alle Kommissariate

Polizeilicher Staatsschutz
-:alle Kommissariate

Bereitschaftspolizei/
Polizeisonderdienste
- Einsatzhundertschaft .
- Verkehrsdienst

oder bei einer anderen Stelle des Landes,
eines anderen Bundeslandes, des Bundes
oder in einem Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union.

Vertiefende Einweisung in die Aufgaben des
Laufbahnabschnitts II;

Während dieses Studienabschnitts nehmen
die Kommissaranwärterinnen und Kommissar-
anwärter am Seminar "Einsatz aus.besonde-
rem Anlaß? teil (Anlage 5).

Lernziele

>ie Kommissaranwärterinnen und- Kommis-
saranwärter sollen einen Oberblick über
Aufgaben und Aufbau der Polizeibehörden
erhalten.

)ie Kommissaranwärterinnen und Kommis-
saranwärter sollen in den vorgenannten
Bereichen Basisfertigkeitenerwertoen.

Die Beamtinnen und Beamten sollen die
Aufgaben im Wachdienst kennen und an de-
ren selbständige Erledigung herangeführt
werden.

Die Beamtinnen und Beamten sollen die
Aufgaben in der Sachbearbeitung des Er-
mittlungsdienstes einer -Polizeiinspektion
kennen und an deren selbständige Erledi-
gung herangeführt werden.

Die Beamtinnen,und Beamten sollen die
vielfältigen Aufgaben in einem der ange-
botenen Verwendungsbereiche kennen.

Eine Wahlverwendung bei 'einer anderen
Stelle' oder in einem Mitgliedsstaat der
Europäischen Union ist unter Berücksich-
tigung der jeweiligen Besonderheiten mit
entsprechenden Inhalten anzustreben.

Die Beamtinnen und Beamten sollen die
bisher erworbenen Fertigkeiten und Fähig
keiten vertiefen und ergänzen sowie Auf-
gaben selbständig wahrnehmen.

M die T«iInahme setzt den Besitz der Fahrerlaubnis der Klasse 3 voraus.
*) die zur Ausbildung für den Laufbahnabschnitt II zugelassenen Beamtinnen und Beamten nit entsprechender Berufserfahrung sind in zwei andere

Verwendungabereich« der Polizeiinspektion einzuweisen.

J


